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in bestimmtem Umfang auch 
Beziehungen der Betriebe zu den 
örtlichen Staatsorganen erfaßt. 
Die Wirkung des W. als staat
liches Leitungsinstrument ist 
darauf gerichtet, die für die Ver
vollkommnung der Leitung und 
Planung der Volkswirtschaft not
wendigen Ordnungen, Organi
sationsgrundsätze und Verhal
tensweisen der Arbeitskollektive 
und ihrer Leiter verbindlich fest
zulegen sowie die Kontrolle ihrer 
Einhaltung und ihre staatliche 
Durchsetzbarkeit als Ausdruck 
sozialistischer Staatsdisziplin und 
Gesetzlichkeit zu erzwingen. 
Das W. umfaßt die rechtliche 
Regelung der Leitungs- und Pla
nungsbeziehungen, die im staat
lichen Leitungsprozeß durch zen
trale und örtliche Staatsorgane 
sowie durch wirtschaftsleitende 
Organe zu unterstellten Betrie
ben nach dem Prinzip der Ein
zelleitung entstehen. Besondere 
Bedeutung haben dabei die 
Rechtsakte, die den Prozeß der 
Planung und Bilanzierung regeln 
und die auf dieser Grundlage 
ergehenden weiteren Planent
scheidungen staatlicher und wirt
schaftsleitender Organe und der 
Betriebe zur Aufschlüsselung, 
Durchführung und Abrechnung 
der Pläne. Die Bestimmung der 
Rechtsfähigkeit und der Ausge
staltung der Rechtsstellung von 
Wirtschaftsorganisationen ein
schließlich des Verfahrens ihrer 
Gründung, Umbildung und Auf
lösung stehen im Mittelpunkt 
wirtschaftsrechtlicher Regelungen 
zur Charakterisierung der Rechts
subjektivität der Betriebe. 
Schließlich umfaßt das W. die 
kooperationsrechtlichen Bezie
hungen, die zwischen den wirt
schaftsleitenden Organen sowie 
zwischen den Betrieben bei der 
Vorbereitung und Durchführung 
zwischenbetrieblicher Koopera
tionsbeziehungen unter Ausnut

zung der Vorzüge des ->- Ver
tragssystems in der sozialisti
schen Wirtschaft entstehen.
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Wissenschaft: das aus der gesell
schaftlichen Praxis erwachsende, 
sich ständig entwickelnde System 
der Erkenntnisse über die we
sentlichen Eigenschaften, kausa
len Zusammenhänge und Gesetz
mäßigkeiten der Natur, der Ge
sellschaft und des Denkens, das 
in Form von Begriffen, Kate
gorien, Maßbestimmungen, Ge
setzen, Theorien und Hypothe
sen fixiert wird, als Grundlage 
der menschlichen Tätigkeit eine 
wachsende Beherrschung der 
natürlichen und - mit der sozia
listischen Gesellschaftsordnung - 
auch der sozialen Umwelt er
möglicht und in der Praxis fort
laufend überprüft wird. Die W. 
ist ein System objektiv wahren 
Wissens, welches die Praxis ver
allgemeinert; es erwächst aus 
der Praxis und wird an ihr über
prüft. In diesem Sinne ist die 
W. allgemein eine adäquate -»■ 
Widerspiegelung der Natur und 
der Gesellschaft, höchstes Pro
dukt menschlichen Verstandes. 
Zum Unterschied von der -> 
Kunst, die das Wesentliche durch 
das Individuelle, Konkrete aus
drückt, stellt die W. das Allge
meine in abstrakt logischer 
Form dar (durch Begriffe, Kate
gorien usw.). Die W. beruht auf 
drei miteinander in Wechsel
beziehung stehenden Komponen
ten: 1. den empirischen Kennt
nissen, d. h. aus Erfahrung, Be
obachtung und Experiment er
mittelte Tatsachen, die der wis
senschaftlichen Untersuchung be
dürfen (z. B. waren Naturerschei
nungen wie Gewitter oder Erd
beben längst vor ihrer wissen-
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